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Sie verfügen über ein ausländisches Diplom und möchten in der Schweiz studieren. Hier finden Sie die Ant-
worten auf häufig gestellte Fragen (FAQ). 
 
Die Schweizer Hochschullandschaft besteht aus drei Hochschultypen: Universitäre Hochschulen, Fachhochschu-
len und Pädagogische Hochschulen*.  
 
Die zentralen Auskunftsstellen für Ihre Fragen sind 
- für den universitären Hochschulbereich: www.crus.ch 
- für die Fachhochschulen (FH): www.kfh.ch 
- für die Pädagogischen Hochschulen (PH): www.cohep.ch  
 
(*Grafik zum Bildungssystem: www.crus.ch/information-programme/studieren-in-der-schweiz/rechte-
navigation/publikationen-merkblaetter.html  Das schweizerische Hochschulsystem) 
 

Wo lasse ich meine Vorbildung bewerten? 

In der Schweiz besteht keine zentrale Stelle, die ausländische Maturitäten bewertet. Jede Hochschule ent-
scheidet autonom über die Anerkennung ausländischer Ausweise. Für die definitive Abklärung der Zulas-
sungsbedingungen müssen Sie sich also direkt an die entsprechende Hochschule wenden. 
 
Eine unverbindliche Übersicht über die Bewertung Ihrer Vorbildung, geordnet nach Ländern, bietet Ihnen aber 
die Datenbank der CRUS (Conférence des Recteurs des Universités Suisses): 
www.crus.ch/information-programme/anerkennung-swiss-enic/zulassung/zulassung-in-der-
schweiz/auslaendische-ausweise.html  

Welche Studiengänge gibt es? 

www.berufsberatung.ch  Studium 
www.uni-programme.ch  
 
Universitäre Studienrichtungen in englischer Sprache: 
www.swissuniversity.ch  
www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/nameri/vusa/wasemb/scitec/study/stuen.html  
 
Studiengänge FH: www.kfh.ch  Fachhochschulen und Angebote 
Studiengänge PH: www.cohep.ch/de/paedagogische-hochschulen/studiengaenge 
 
Einen guten Überblick über das Studienangebot bietet der Schweizer Studienführer 3 „Das Studienangebot 
2011/2012“ des SDBB Verlag (ausleihbar in unseren ask!-Info-Zentren in Baden und Aarau). 

Welche Sprachkenntnisse werden verlangt? 

Sehr gute Sprachkenntnisse – je nach Hochschule in Deutsch, Französisch oder Italienisch. In der Deutsch-
schweiz mindestens auf Niveau C1 (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen), nachzuweisen durch 
Sprachtest oder Vorlegen eines anerkannten Sprachdiploms. 
 
Infos zu den sprachlichen Anforderungen der Unis: www.crus.ch/information-programme/studieren-in-der-
schweiz.html  Anmeldung/Zulassung  Sprachliche Anforderungen. 
Die sprachlichen Anforderungen der FH und PH sind ähnlich. Direkt bei der Institution abklären. 

 

 



 
Gibt es Zulassungsprüfungen? 

Falls Ihre Diplome für ein Studium an einer Universität nicht anerkannt werden, müssen Sie die Eidgenössi-
sche Maturitätsprüfung ablegen (www.berufsberatung.ch/dyn/2642.aspx). 
 
Die internationalen Abschlüsse Baccalauréat International und Baccalauréat Européen sind weitere Möglichkei-
ten, ebenso die britische Hochschulreife (IGCSE, A-levels). Für eine Zulassung an die Uni gelten allerdings 
einige Einschränkungen: www.crus.ch/information-programme/anerkennung-swiss-
enic/zulassung/zulassung-in-der-schweiz/  
Einige Privatschulen bieten solche internationalen Abschlüsse an: www.swissprivateschoolregister.com/ 
 
Falls Ihr Vorbildungsausweis für ein universitäres Studium nur teilweise anerkannt ist, können Sie eine Auf-
nahmeprüfung ablegen. Verschiedene Anbieter bereiten dafür vor: 
www.hochschulvorbereitung.ch  
www.akad.ch/college  Vorbereitungskurse 
 
Ein Studium ohne Matura ist an einigen Universitäten möglich (Westschweiz, Luzern, Tessin). Dabei kommen 
besondere Aufnahmeverfahren zur Anwendung: www.crus.ch/information-programme/anerkennung-swiss-
enic/zulassung/ohne-maturitaetszeugnis.html?L=  
 
Die FH und PH führen eigene Aufnahmeprüfungen durch  direkt bei den Schulen abklären. 

Spezialfälle (ETH, Universität St. Gallen, medizinische Studiengänge) 

ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) 
Erforderlich sind ein Reifezeugnis mit bestimmten geprüften Fächern und eine offizielle Bestätigung, dass der 
Maturitätsausweis im Ausstellerstaat den allgemeinen Zugang zu universitären Hochschulen gewährt. Andern-
falls muss die vollständige bzw. reduzierte ETH-Aufnahmeprüfung absolviert werden. 
www.rektorat.ethz.ch/students/admission/bachelor/foreign_qual/Aufnahmepruefung  
 
HSG (Universität St. Gallen) 
Personen mit ausländischem Diplom unterliegen einer Zulassungsbeschränkung (ausser Staatsangehörige aus 
Liechtenstein, solche mit Niederlassungsbewilligung C, Doktorand/-innen und Gaststudierende). Die Zulassung 
zum Studium kann erlangt werden über die Zulassungsprüfung der HSG oder einen internationalen Test 
(GMAT, GRE oder LSAT). 
www.unisg.ch/de/Studium  Zulassung und Anmeldung  Ausländische Bewerbende 
 
Medizinische Studiengänge (Human-, Zahn-, Veterinärmedizin) 
Für die obligatorische Eignungsprüfung (Numerus Clausus) gelten spezielle Zulassungsbedingungen (Schwei-
zer/in oder in Liechtenstein niedergelassen etc.): www.crus.ch/information-programme/anmeldung-zum-
medizinstudium/vd/zulassung-auslaendischer-studienanwaerterinnen-und-anwaerter.html  

Was sind die Bedingungen für ein FH Studium?  

Zusätzlich zu einer anerkannten Vorbildung wird meistens eine einjährige Arbeit (Praktikum) im Bereich des 
gewählten Studienganges verlangt, siehe www.kfh.ch  Empfehlungen der KFH  Zulassung zu FH-Studien - 
Anerkennung ausländischer Diplome 
 
Bei ungenügender Vorbildung: Zulassungsprüfungen sind möglich 

Ich wohne im Ausland und möchte in der Schweiz studieren. Wie gehe ich vor? 

www.crus.ch  Studieren in der Schweiz  So müssen Sie vorgehen…(Punkt 6) 
www.ag.ch/migrationsamt  Merkblätter  Studienaufenthalte 

Kann ich als Student/in nebenbei arbeiten? 

Alle ausländischen Studierenden dürfen maximal 15 Stunden pro Woche arbeiten: www.ag.ch/migrationsamt. 
Für Doktorandenstellen gelten kantonale Verordnungen. Am besten direkt mit dem Arbeitgeber (Hochschule) 
klären. 

Wie finanziere ich mein Studium? 

Für ein Stipendium müssen sich ausländische Studierende zuerst an die zuständigen Stellen in ihrem Heimat-
land wenden.  
 
Auslandschweizer/innen, anerkannte Flüchtlinge und Ausländer/innen mit Niederlassung C wenden sich an die 
Stipendienstelle ihres Heimatkantons bzw. des Wohnkantons der Eltern: www.ag.ch/stipendien 
 
Ausländische Studierende (Maximalalter: 35 Jahre) können für postgraduierte Studien ein Stipendium beantra-
gen, bei der Eidg. Stipendienkommission: www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_de.html  
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